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Abstract: Kommunikative Schwierigkeiten von Personen mit Sprach- und/oder Sprechstörungen in
Gerichts- und Verwaltungsverfahren, ihre Lösungsversuche und deren Effektivität werden
durch Akteneinsichten und Interviews mit Verfahrensbeteiligten beschrieben und analysiert.
Im Beitrag wird die noch laufende Studie vorgestellt.

1. Einleitung
Unter den Begriffen Sprach- bzw. Sprechstörung wird eine Vielzahl von Störungsbildern subsummiert, die un-
terschiedliche Bereiche der Sprachverarbeitung betreffen und somit unterschiedlichen Einfluss auf die Kom-
munikationsfähigkeit der Betroffenen haben. Die Schwierigkeiten können sich auf die Produktion und/oder
das Verstehen von gesprochenen und/oder geschriebenen sprachlichen Informationen beziehen. Neben neuro-
logisch bedingten Störungen (z.B. Aphasie, Dysarthrie) können beispielsweise auch Störungen der Stimme,
des Hörens oder des Redeflusses (Stottern) zu kommunikativen Beeinträchtigungen führen. Viele Personen
mit einer Sprach- und/oder Sprechstörung sind primär darin eingeschränkt, sprachlich kodierte Informationen
(wie z.B. gegenständlich: Sprechakte im Rahmen von Rechtsakten) in hinreichendem Maße zu erzeugen oder
zu entschlüsseln. Das Verarbeiten von inhaltlichen Konzepten, die diesen sprachlichen Informationen zugrun-
de liegen, kann dabei weitgehend erhalten sein. Das Vorliegen einer Sprach- und/oder Sprechstörung inklu-
diert also nicht per se das Vorliegen einer kognitiven Störung. Die Sicherstellung der Möglichkeit, das eigene
Leben trotz gesundheitlicher Einschränkungen selbstbestimmt gestalten zu können, stellt im Zusammenhang
mit der Würde des Menschen eine sehr zentrale Aufgabe dar. Personen, die an Sprach- und/oder Sprechstö-
rungen leiden, sehen sich jedoch mit Einschränkungen dieser Gestaltungsmöglichkeiten konfrontiert. Dies ist
unter anderem dann der Fall, wenn es für eine betroffene Person notwendig wird, im Rahmen von Gerichts-
und Verwaltungsverfahren aktiv an Verfahrensschritten mitzuwirken, um ihre Interessen wahren zu können.
Laut der UN-Behindertenrechtskonvention1 dürfen Menschen mit Behinderungen aufgrund ihrer Beeinträch-
tigungen nicht benachteiligt werden: Zum einen sollen sie in allen Lebensbereichen (grundsätzlich) gleich-

1 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006, BGBl. III 2008/155.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2008_III_155/BGBLA_2008_III_155.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2008_III_155/BGBLA_2008_III_155.pdf
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berechtigt Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen (Art. 12 Abs. 2 der Konvention), zudem soll ihnen ein
wirksamer Zugang zur Justiz gewährleistet werden: Demnach gewährleisten die Vertragsstaaten «Menschen
mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen [einen] wirksamen Zugang zur Justiz, unter anderem durch
verfahrensbezogene und altersgemäße Vorkehrungen, um ihre wirksame unmittelbare und mittelbare Teilnah-
me, einschließlich als Zeugen und Zeuginnen, an allen Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungsphase und
in anderen Vorverfahrensphasen, zu erleichtern» (Art. 13 Abs. 1 der Konvention). Dieser Forderung stehen
allerdings verschiedene Schwierigkeiten und Herausforderungen im Alltag gegenüber. Einschränkungen in
der Kommunikationsfähigkeit erschließen sich oft nicht auf den ersten Blick, und es erfordert Kompetenzen,
Defizite zu erkennen und einzuschätzen, mit den Betroffenen adäquat umzugehen und – soweit möglich – eine
geeignete Kommunikationsmethode zu finden, die in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren anwendbar
ist. Darüber hinaus müssen auch Fallsituationen erfasst werden, in denen die Beiziehung eines Sachverstän-
digen oder einer sonstigen Fachperson zur Bestimmung der Entscheidungsfähigkeit notwendig ist. Ziel der
vorliegenden Studie ist es, Kommunikationssituationen von Personen mit Sprach- und/oder Sprechstörungen
in Gerichts- und Verwaltungsverfahren zu analysieren sowie auf dieser Basis einen praxisorientierten Algo-
rithmus zum Umgang mit Personen mit Sprach- und/oder Sprechstörungen zu entwickeln.

2. Forschungsstand
In bestimmten Fällen kann die Feststellung der Entscheidungsfähigkeit betroffener Personen Relevanz haben –
insbesondere bei neurologisch bedingten Störungen wie den Aphasien, da hier neben den expressiven sprachli-
chen Leistungen auch rezeptive Fähigkeiten beeinträchtigt sein können und dadurch teilweise (fälschlicherwei-
se) kognitive Störungen unterstellt werden. Fragen zu Einschränkungen der rechtlichen Teilhabefähigkeit (also
insbesondere Einschränkungen der Geschäfts-, Testier-, Einwilligungs-, Prozess- und Verhandlungsfähigkeit)
aufgrund psychiatrischer und kognitiver Störungen sind weitreichend behandelt.2 Dagegen beschränkt sich die
Thematisierung derartiger Einschränkungen aufgrund von Sprach- und/oder Sprechstörungen (i.e. Aphasien)
bisher auf wenige Studien.3 Bei vielen von Sprach- und/oder Sprechstörungen betroffenen Personen steht die
Entscheidungsfähigkeit zwar außer Frage, dennoch kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass
ein barrierefreier Zugang zum Recht möglich ist. Wie sich kommunikative Störungen in Gerichts- und Verwal-
tungsverfahren aus Sicht der Beteiligten auswirken, ist bislang jedoch kaumGegenstand vonUntersuchungen.4

Dementsprechend mangelt es auch an Untersuchungen, die sich mit der Bewältigung dieser Problemstellungen
in verschiedenen Kontexten befassen – welche Methoden und Maßnahmen angewendet werden, um die Kom-
munikationsmöglichkeiten einer betroffenen Person zu verbessern und mit welcher Effektivität dies erfolgt.
Hinsichtlich der Umsetzung der Forderung der UN-Behindertenkonvention, dass in Verfahren involviertes
Personal gezielt geschult werden soll (Art. 13. Abs. 2 der Konvention), finden sich ebenfalls nur einzelne Bei-
träge.5 S-M  . liefern aber z.B. Hinweise darauf, dass eine gezielte Schulung von Personal
im Gesundheitswesen den Umgang mit aphasischen Personen verbessern kann.6 Insgesamt betrachtet besteht
weiterhin ein Bedarf an Studien, die die kommunikativen Schwierigkeiten und entsprechende Lösungsversu-
che bei verschiedenen Störungsbildern, sowie Bedürfnisse und Empfehlungen aus Sicht aller Verfahrensbe-
teiligten systematisch erfassen. Des Weiteren fehlt ein handhabbares Procedere, dass das Erkennen und den
Umgang mit Sprach- und/oder Sprechstörungen in Gerichts- und Behördenverfahren erleichtert. Wie wichtig

2 Vgl. etwa H 2009, S. 51–100; M/M/E, B 2013, S. 158; M/M 2007, S. P3–P11; C-
/N 2014, passim.

3 Für einen Überblick siehe z.B. S/H 2016, S. 381–395.
4 Beispiele zu Gehörlosigkeit im Justizbereich: O/K 2015, S. 23–41; zu Aphasie im Gesundheits-/Finanzbereich: M-

/F/W 2014, S. 541–551; S-M/K/O’N/H/ME/W 2007, S. 39–66;
Übersicht bei verschiedenen Störungsbildern: C/B/T 2012, S. 205–218.

5 Vgl. z.B. T/B/Y/G/C 2006, S. 199–209; W/P 2004, S. 20–24.
6 S-M/K/O’N/H/ME/W 2007, S. 39–66.
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die Aufklärung und Information über verschiedene Störungsbilder ist, zeigt sich insbesondere auch darin, mit
welchen Haltungen Betroffenen zum Teil begegnet wird. Einige Studien zeigen, dass Personen mit Sprechstö-
rungen z.B. als weniger kompetent / intelligent eingeschätzt werden als Personen ohne kommunikative Beein-
trächtigung.7 Diese Ergebnisse decken sich auch mit der subjektiven Wahrnehmung Betroffener.8 Zur Frage,
ob und inwieweit derartige Aspekte den Verlauf und den Ausgang von Gerichts- und Verwaltungsverfahren
beeinflussen können und tatsächlich beeinflussen, liegen – soweit ersichtlich – keine Studien vor.

3. Ziele der Studie
Das Interesse ist die Darstellung und Analyse der Kommunikationsschwierigkeiten von Personen mit Sprach-
und/oder Sprechstörungen in Gerichts- undVerwaltungsverfahren, sowie die Erfassung von Lösungsversuchen
und deren Effektivität. Des Weiteren soll ein praxisorientierter Algorithmus zur Identifikation von Verständi-
gungsschwierigkeiten und – wo möglich – zur Auswahl individuell geeigneter verbaler und/oder nonverba-
ler Kommunikationsmethoden entwickelt werden. Das generelle Ziel ist die Förderung der Teilhabe und der
Selbstbestimmung von Personen mit Sprach- und/oder Sprechstörungen in Gerichts- oder Verwaltungsverfah-
ren. Zudem ist in einzelnen Fällen eine Steigerung der Effizienz solcher Verfahren möglich.

4. Forschungsmethode und erwartete Ergebnisse
Die Datenerhebung erfolgt einerseits durch die Recherche von Gerichtsentscheidungen in Urteils- und Rechts-
datenbanken sowie Einsichtnahme in den jeweiligen Gerichts- oder Verwaltungsakt, soweit hierzu die Mög-
lichkeit besteht. Andererseits werden Interviews mit Betroffenen, die an Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
beteiligt waren, durchgeführt.9 Die Rekrutierung der ProbandInnen erfolgt über Selbsthilfegruppen und thera-
peutische Praxen. Des Weiteren werden RichterInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, RechtsanwältInnen und
NotarInnen, die Verfahren oder Rechtsakte mit Personen mit Sprach- und/ oder Sprechstörungen durchgeführt
oder diese vertreten haben, um Interviews angefragt. Die Interviews erfolgen unter Wahrung der Anonymität
der Verfahrensparteien und Geheimhaltung schutzwürdiger Informationen. Die Interviews werden leitfaden-
gestützt durchgeführt. Ein Überblick über die Fragestellungen zu den kommunikativen Schwierigkeiten von
Personen mit Sprach- und/oder Sprechstörungen in Gerichts- und Verwaltungsverfahren, ihre Lösungsversu-
che und deren Effektivität ist in Tabelle 1 dargestellt.

7 Vgl. z.B. Stottern: D/G 2000, S. 77–83; G 2006, S. 216–227; Dysarthrie: F/P 2005, S. 1399–1403;
W/M 2011, S. 195–203.

8 Vgl. N/H/P 2014.
9 Durch den Einbezug von Interviews mit Personen mit Sprach- und/oder Sprechstörungen als vulnerabler Gruppe unterliegt die-

se nichtklinische Studie dem Ethik-Votum eines Research Committee for Scientific and Ethical Questions (UMIT, RCSEQ, Zl.
1566/15 vom 17. Dezember 2015).
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Interviewleitfaden Fragestellungen
Betroffene Person Wie haben sich die kommunikativen Schwierigkeiten dargestellt?

Waren die Gründe für die Kommunikationsschwierigkeiten dem
Gegenüber bekannt?
Welche Versuche wurden unternommen, um diese kommunikativen
Schwierigkeiten zu lösen (von beiden KommunikationspartnerInnen)?
Waren diese Versuche erfolgreich?
Wie wurde die Situation erlebt?

RichterInnen, Verwaltungs-
mitarbeiterInnen,
RechtsanwältInnen,
NotarInnen

Wie haben sich die kommunikativen Schwierigkeiten der
Verfahrensbeteiligten/KlientInnen dargestellt?
Waren die Gründe für die Kommunikationsschwierigkeiten bekannt?
Welche Versuche wurden unternommen, um diese kommunikativen
Schwierigkeiten zu lösen (von beiden KommunikationspartnerInnen)?
Waren diese Versuche erfolgreich?
Wie wurde die Situation erlebt?

Tabelle 1: Überblick über die Fragestellungen

Bis zum 31. Dezember 2017 sind bisher insgesamt 35 Interviews (19 aus dem Kreis der betroffenen Personen;
16 aus dem Kreis der RichterInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, RechtsanwältInnen und NotarInnen) durch-
geführt worden, in denen 81 Einzelfälle berichtet wurden. Die Interviews werden transkribiert und quantitativ
sowie qualitativ ausgewertet. In der quantitativen Analyse wird das Vorhandensein/Nichtvorhandensein ver-
schiedener Variablen hinsichtlich Störungsbild undKommunikationssituation sowie deren Zusammenhangmit
dem kommunikativen Erfolg ausgewertet. Die qualitative Auswertung, die mit der SoftwareMAXQDA durch-
geführt wird, analysiert Äußerungen aller InterviewpartnerInnen hinsichtlich der Kategorien wahrgenommene
Schwierigkeiten bzw. Herausforderungen, Art der eingesetzten Gesprächsstrategien und Kommunikations-
hilfsmittel, positive und negative Erfahrungen, Bedürfnisse und Empfehlungen. Eine Zusammenfassung der
wesentlichen Auswertungskriterien ist in Tabelle 2 dargestellt.

Auswertung Variablen / Items
Quantitativ Vorliegen/Schweregrad einer expressiven Störung

Vorliegen/Schweregrad einer rezeptiven Störung
Einsatz von Kommunikationsstrategien
Einsatz von Kommunikationshilfsmitteln
Anwesenheit einer Begleitperson
Informiertheit über kommunikative Störung
→ Einfluss dieser Aspekte auf den Kommunikationserfolg

Qualitativ Schwierigkeiten/Herausforderungen
Kommunikationsstrategien
Kommunikationshilfsmittel
Positive Erfahrungen
Negative Erfahrungen
Bedürfnisse
Empfehlungen

Tabelle 2: Zusammenfassung der wesentlichen Auswertungskriterien
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5. Ausblick
Es ist vorgesehen, die Datenerhebung noch bis zu einer Sättigung fortzuführen, d.h. bis sich durch weitere
Interviews keine neuen Aspekte mehr ergeben. Aktuell findet die qualitative und quantitative Analyse der In-
terviews statt. Auf Basis dieser Auswertungen soll in der Folge ein Algorithmus konzipiert werden, wie bei
Sprach- und/oder Sprechstörungen in Gerichts- und Verwaltungsverfahren vorgegangen werden kann. Der Al-
gorithmus soll eine Hilfestellung sein, Kommunikationsprobleme zu erkennen und richtig einzuschätzen sowie
ein mögliches Vorgehen im Umgang mit verschiedenen Störungsbildern zu definieren, oder aber die Notwen-
digkeit der Beiziehung eines Sachverständigen oder einer sonstigen Fachperson zu erkennen. Der in Aussicht
genommene Algorithmus geht insbesondere von folgenden Ausgangslagen aus: Beeinträchtigung der Hör-
und/oder Sehfunktion mit oder ohne Einschränkungen der Lautsprache; Beeinträchtigung der Sprechfunktio-
nen (Stimme, Artikulation), mit oder ohne Beeinträchtigung weiterer motorischer Funktionen; Beeinträchti-
gung des Sprachverständnisses; Beeinträchtigung der Sprachproduktion. Bezogen auf die jeweilige Ausgangs-
lage ergeben sich Empfehlungen, welche Kommunikationsmethode und sonstigen Maßnahmen zur Ermögli-
chung der im Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren notwendigen Kommunikation angewendet und auf
ihre Effektivität geprüft werden können.
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